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Der Kampf gegen Steuer- 
wettbewerb und Steuerflucht: 
Entwicklungslinien der 
internationalen Steuerpolitik*
thOMaS rixen

thomas rixen, Universität Bamberg, E-Mail: thomas.rixen@uni-bamberg.de

zusammenfassung: Eine höhere Besteuerung der Reichen kann nur dann Ungleichheit begrenzen, wenn sie 
konsequent durchgesetzt wird. Deshalb beschäftigt sich dieser Beitrag mit der internationalen Kooperation 
gegen Steuerflucht. Es wird erörtert, welche Formen von Steuerflucht, -vermeidung und -wettbewerb es gibt 
und welche Gegenmaßnahmen jeweils zu ergreifen wären. Anhand eines „Trilemmas der internationalen 
Steuerpolitik“ wird gezeigt, dass es bezüglich des Wettbewerbs um Unternehmensstandorte und -gewinne 
kaum erfolgreiche politische Initiativen gibt. Im Unterschied dazu hat man gegen die Steuerflucht natürlicher 
Personen manches auf den Weg gebracht, auch wenn noch wichtige Lücken in der gleichmäßigen Durchset-
zung bestehen. Derzeit gibt es eine politische Auseinandersetzung über die Wahl des geeigneten Instruments 
gegen Steuerhinterziehung: Soll sie durch automatischen zwischenstaatlichen Informationsaustausch über 
ausländische Anleger oder anonyme Abgeltungssteuern in den Quellenstaaten bekämpft werden? Diese 
Kontroverse kristallisiert sich an den Diskussionen um die bilateralen Steuerabkommen der Schweiz, die Neu-
verhandlung der EU-Zinsrichtlinie und den „Foreign Account Tax Compliance Act“ (FATCA).

Summary: Taxes on the rich will only be useful instruments in the fight against inequality if they are effec-
tively enforced. Therefore, this article assesses international cooperation to counter harmful tax flight and 
tax competition. It describes different forms of tax avoidance, evasion and competition and the respective 
instruments to counter them. Using a “trilemma of international tax policy” I show that there are hardly any 
cooperative international measures to counter tax avoidance by multinational companies. In contrast, con-
cerning tax evasion by individuals, some progress has been achieved. Currently there is a controversy over the 
right means of fighting evasion between automatic exchange of information and anonymous withholding 
taxes in source countries. This dispute crystallizes in current discussions surrounding the renegotiation of the 
EU savings tax directive, the “Foreign Account Tax Compliance Act“ (FATCA), and Swiss bilateral tax treaties.

 → JEL Classification: F53, F55, H26, H87
 → Keywords: Tax competition, tax evasion, information exchange, international tax cooperation, 

withholding tax

* Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den ich am 11. Juni 2012 auf dem Workshop „Höhere „Reichensteuern“ – Möglichkeiten und 
Grenzen“ am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) in Berlin gehalten habe.
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1 einleitung

„Reichensteuern“ sollen der wachsenden Einkommens- und Vermögensungleichheit in den ent-
wickelten Ländern (OECD 2011) entgegenwirken. Da Spitzenverdiener und Wohlhabende einen 
wesentlichen Teil ihres Einkommens aus der Veranlagung ihres Vermögens erzielen, geht es ins-
besondere um die Besteuerung von Vermögen und Kapitaleinkommen. Die (Wieder-)Einführung 
beziehungsweise Erhöhung entsprechender Steuern, die in den letzten zwei Dekaden in allen 
OECD-Ländern gesunken sind beziehungsweise abgeschafft wurden (Genschel und Schwarz 
2011), reicht aber allein nicht aus. Vielmehr geht es zusätzlich darum, diese Steuern auch effek-
tiv durchzusetzen. Da Kapital international mobil ist, bedarf die effektive Durchsetzung solcher 
Steuern in den Residenz- beziehungsweise Wohnsitzstaaten der Reichen der Kooperation ande-
rer Staaten, den sogenannten Quellenstaaten, in denen das Kapital angelegt ist. Nur wenn die 
Reichen die Steuern nicht durch internationale Steuervermeidung und -hinterziehung umgehen 
können, werden Reichensteuern einen echten Beitrag zur Verminderung der Ungleichheit leis-
ten können. Deshalb soll es in diesem Artikel um die internationale Steuerkooperation gehen. 
Welche Formen der Kooperation gibt es? Welche werden angestrebt? Wie effektiv sind sie?

Ich werde zeigen, dass die internationale Steuerkooperation insbesondere im Bereich der Unter-
nehmensbesteuerung unterentwickelt ist und derzeit nicht von einer effektiven internationalen 
Steuerdurchsetzung ausgegangen werden kann. Es zeigt sich, dass es den Regierungen nicht 
gelingt, den schädlichen Steuerwettbewerb um Unternehmenssitze und Buchgewinne durch 
kollektiv abgestimmte Regeln zu begrenzen. Die Staaten sind nicht bereit, die notwendigen Har-
monisierungen ihrer Steuersysteme (parametrische Kooperation) vorzunehmen. Etwas besser 
sieht es bei der Besteuerung natürlicher Personen aus. Hier ist es seit Ausbruch der Finanzkrise 
zu Verbesserungen in der administrativen Kooperation gekommen. Insbesondere ist eine Verbes-
serung des Austausches steuerlich relevanter Informationen erreicht worden. Es geht in diesem 
Beitrag um eine beschreibende Darstellung der wichtigsten Entwicklungslinien und zentraler 
politischer Initiativen der internationalen Steuerkooperation und deren Bewertung. Eine Erklä-
rung dieser Entwicklungen ist nicht Ziel dieses Artikels.1 

Ich werde zunächst erläutern, worin das Problem besteht und wie groß es ist (Abschnitt 2). Im 
dritten Abschnitt geht es um die Entwicklungslinien und die feststellbaren Muster der Koope-
ration. Zu diesem Zweck wird ein einfaches heuristisches Instrument verwendet, das Trilem-
ma der internationalen Besteuerung. Es wird erläutert, welche Instrumente der internationalen 
Steuerkooperation denkbar wären, um gegen verschiedene Formen der Steuerflucht vorzugehen. 
Es zeigt sich allerdings, dass in der Realität nur wenige dieser Instrumente genutzt werden. Im 
veirten Teil sollen die aktuellen politischen Bemühungen zur Bekämpfung der Steuerhinter-
ziehung natürlicher Personen in den Blick genommen werden – von der Neuverhandlung der 
EU-Zinsbesteuerungsrichtlinie über die bilateralen Vertragsangebote der Schweiz bis hin zum 
Global Forum der OECD und den Bemühungen der USA, mit dem Foreign Account Taxpaper 
Compliance Act (FATCA) ausländische Banken zum automatischen Informationstausch über 
US-amerikanische Steuerzahler zu zwingen. Dabei zeigt sich, dass es derzeit eine politische 
Auseinandersetzung über die Wahl zwischen zwei alternativen Instrumenten im Kampf gegen 
Steuerhinterziehung gibt, nämlich den multilateralen, automatischen Informationsaustausch 
oder einen auf Anonymität setzenden Quellensteuerabzug.

1 Erklärungsangebote finden sich in Rixen (2008, 2011).
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2 Worin besteht das Problem? und wie groß ist es?

Bei den verwandten Phänomenen Steuerflucht und Steuerwettbewerb handelt es sich um ein 
systemisches Problem, das sich nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage ausbreitet. Auf 
der Nachfrageseite sind Privatpersonen und Unternehmen auf der Suche nach Möglichkeiten 
zur Minimierung ihrer Steuerzahlungen. Auf der Angebotsseite haben souveräne Staaten die 
Möglichkeit, entsprechende Angebote zu unterbreiten. Im Ergebnis geraten die Staaten in einen 
Wettbewerb um die Anziehung von ausländischen Investitionen, Steuerbasis und Geschäftstä-
tigkeit im Banken- und Finanzsektor.

Auf die Spitze getrieben wird dieser Wettbewerb von der Gruppe von Staaten beziehungswei-
se unabhängigen Gebieten, die sich als Steueroasen positioniert haben.2 Ihr Geschäftsmodell 
basiert auf extrem niedrigen oder gar keinen Steuern und einem strikten Bank- und Steuer-
geheimnis. So können sie einerseits zur (illegalen) Steuerhinterziehung durch Privatpersonen 
genutzt werden. Dazu werden häufig Stiftungen (Trusts), besondere Fonds oder andere spezielle 
Rechtskonstruktionen angeboten, die es den Investoren erlauben, anonym zu bleiben, so dass 
ihre Heimatländer nichts von dem im Ausland angelegten Geld erfahren. International tätige 
Banken bieten ihren wohlhabenden Kunden maßgeschneiderte Offshore-Strukturen an, bei de-
nen das Geld oft durch mehrere solcher Geschäftseinheiten in verschiedenen Oasen fließt, um 
eine mehrfache Verschleierung der Besitzverhältnisse zu erreichen (Palan et al. 2010).

Andererseits spielen Steuerparadiese auch eine Rolle bei der (legalen) Steuervermeidung von 
Unternehmen. Beispielsweise können multinationale Unternehmen (MNU) Finanzierungsge-
sellschaften einsetzen, die ihren Sitz in Steueroasen haben. So ist es möglich, Gewinne in Nied-
rig- oder Nullsteuergebiete zu verlagern, um die konzernweite Steuerlast zu minimieren. Dies 
kann zum Beispiel durch einen sehr hohen Fremdfinanzierungsanteil geschehen oder durch 
die Manipulation firmeninterner Verrechnungspreise. Eine andere Strategie ist die Auslagerung 
von Lizenzrechten an Tochterunternehmen in Niedrigsteuerländern. Die Firmenteile in Nor-
malsteuerländern müssen dann möglichst hohe Lizenzgebühren für die Nutzung beispielsweise 
von Software oder Markenrechten abführen, so dass dort (gewinn- und steuermindernde) Kosten 
entstehen, während der zu versteuernde Gewinn im Niedrigsteuerland realisiert wird. Letzteres 
hat aktuell zum Beispiel zu den extrem niedrigen Steuerzahlungen von Firmen wie Apple und 
Google geführt, die in Medien und Öffentlichkeit für Aufsehen gesorgt haben (Neate 2012).

Aber nicht nur die oft kleinen Staaten, die sich selbst als Steuer- und Regulierungsoasen aufge-
stellt haben, beteiligen sich an dem Wettbewerb, sondern auch die großen Normalsteuerländer. 
Sie haben beispielsweise gezielt Lücken für „ihre“ MNUs zur Nutzung von Steueroasen gelassen 
oder bestimmte Steuerpräferenzen für ausländische Steuerzahler („ring fencing“) angeboten 
(Rixen 2011).

Da sowohl Steuerzahler als auch Steueroasen an Geheimhaltung und Intransparenz interessiert 
sind, ist es nicht einfach, verlässliche Zahlen über das Ausmaß des Problems zu finden. Inzwi-
schen gibt es aber einige Schätzungen. Beispielsweise sind nach der Unternehmensberatung 
Boston Consulting Group derzeit 7,8 Billionen Dollar in Steuerparadiesen angelegt (BCG 2012). 

2 Dharmapala und Hines (2009) identifizieren 40 Staaten als Steueroasen. Die NGO „Tax Justice Network“ geht dagegen von einem 
breiten Spektrum an „secrecy jurisdictions“ aus, von denen 53 sehr ernsthafte Mängel in Sachen Transparenz, Regulierung und Steuern 
aufweisen (TJN 2012b: 28).
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Das wären 6,4 Prozent des globalen Vermögens von Privatpersonen. Dem gegenüber kommt 
die vielleicht umfangreichste Studie zu diesem Thema, die von der Nichtregierungsorganisation 
„Tax Justice Network“ (TJN) vorgelegt worden ist, zu dem Ergebnis, dass zwischen 21 und 32 
Billionen Dollar an Privatvermögen in Steuerparadiesen angelegt sind (TJN 2012a).3 Es wird 
geschätzt, dass 100 bis 300 Milliarden Euro deutsches Vermögen allein in der Schweiz liegen 
(Thielemann 2012).

Aber nicht nur diese unmittelbaren Effekte des Steuerwettbewerbs sind zu berücksichtigen. Da-
rüber hinaus gibt es Effekte auf die Struktur der nationalen Steuersysteme. In fast allen Ländern 
sind im Laufe der letzten 20 bis 25 Jahre die nominalen Körperschaftsteuersätze, die zentrale 
Größe für die Entscheidung von Unternehmen zur Gewinnverlagerung, gesenkt worden. Im 
Gegenzug ist in vielen Ländern die Bemessungsgrundlage verbreitert worden, um Steuerausfälle 
zu verhindern (Haufler und Schjelderup 2000). So kommt es zu einer Entlastung von großen 
MNU, die der Körperschaftsteuer unterliegen und zudem mithilfe von ausländischen Nieder-
lassungen ihre Steuerlast weiter durch die Verschiebung von Gewinnen in Niedrigsteuerländer 
verringern können. Dagegen werden kleine und mittelständische Betriebe, zumal dann, wenn 
sie einkommensteuerpflichtig und nicht international tätig sind, kaum entlastet oder haben so-
gar eine steigende Steuerlast zu tragen. Außerdem zeigt sich eine zunehmend stärkere Belastung 
des Faktors Arbeit gegenüber Kapital (Schwarz 2007) und eine Verschiebung der Steuerbelas-
tung hin zu indirekten Steuern. Der Steuerwettbewerb führt insgesamt dazu, dass die Steu-
ersysteme regressiver und Vermögen beziehungsweise Einkommen daraus (einschließlich der 
Unternehmensgewinne) entlastet werden.

3 das trilemma und die Optionen internationaler Steuerpolitik

Angesichts der Problematik und ihrer durchaus schwerwiegenden Folgen in Form beträchtli-
cher Steuereinnahmeverluste sowie einer Unterminierung der demokratisch gewählten Gerech-
tigkeitskonzeption eines progressiven Steuersystems und des damit verbundenen politischen 
Drucks von Seiten großer Teile der Wahlbevölkerung auf die Politiker könnte man zunächst 
erwarten, dass die Regierungen Steuerflucht und -wettbewerb beherzt angehen. Da sich das Pro-
blem nur durch internationale Kooperation effektiv lösen lässt, sollte man kollektive Versuche 
zur Eindämmung des Wettbewerbs beobachten.

Ein Blick sowohl in die Geschichte wie die Gegenwart der internationalen Steuerkooperation 
zeigt aber, dass diese unzureichend ist. Anhand des folgenden Trilemmas der internationalen 
Besteuerung will ich dies schematisch erläutern (siehe Abbildung 1, vergleiche näher dazu Gen-
schel und Rixen i. E.). Das Trilemma stellt keine vollständige Theorie zur Erklärung der interna-
tionalen Steuerpolitik dar, es dient aber als Heuristik zur analytischen Beschreibung des Feldes 
der internationalen Steuerpolitik.

3 Der große Unterschied zwischen solchen Zahlen ist unter anderem dadurch zu erklären, dass im einen Fall lediglich Privatpersonen 
betrachtet wurden, während TJN auch die Steuergestaltung von MNU einbezieht und außerdem einen größeren Kreis von Staaten als 
Steuerparadies klassifiziert. Außerdem wurden in der TJN-Studie erstmals auch Daten aus Entwicklungsländern einbezogen, die bei den 
meisten anderen Studien fehlen.
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Internationale Steuerkooperation könnte grundsätzlich drei Ziele verfolgen. Zum einen geht 
es um Liberalisierung. Es sollen steuerliche Hürden für den internationalen Kapital- und Wa-
renverkehr abgebaut werden. Im Bereich der direkten Steuern, um die es hier geht, bestehen 
diese Hürden in einer möglichen Doppelbesteuerung von persönlichen oder unternehmerischen 
Einkommen oder Vermögen. Nur wenn das Wohnsitzland des Investors und der Quellenstaat 
ihre jeweiligen Steueransprüche begrenzen, kann sichergestellt werden, dass die Investition im 
Ausland genauso attraktiv ist wie im Inland und damit der internationale Kapitalmarkt steuerlich 
integriert ist. Zweitens könnten die Regierungen Steuerwettbewerb und -flucht bekämpfen oder 
zumindest begrenzen. Und drittens soll all dies gelingen, ohne dass die Staaten ihre nationa-
le Steuersouveränität, also das Recht, ihre Steuern selbstständig und ohne Abstimmung bezie-
hungsweise Vereinbarung mit anderen Staaten festlegen und durchsetzen zu dürfen, begrenzen 
müssen. Es handelt sich um ein Trilemma, weil die Regierungen nicht alle drei Ziele gleichzeitig 
verwirklichen können. Lediglich zwei der drei Ziele lassen sich erreichen.

Das Trilemma ist historisch gewachsen (vergleiche zum Folgenden Rixen 2008: Kapitel 5 und 6). 
Seit den 1920er Jahren wurden unter Führung des Völkerbundes wesentliche Prinzipien der in-
ternationalen Steuerkooperation erarbeitet und kodifiziert. Das einzige Ziel dieser Bemühungen 
war die Vermeidung von Doppelbesteuerung. Im Laufe der Jahrzehnte wurde dieses Ziel mithilfe 
bilateraler Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) und durch die Diffusion der Prinzipien in die 
nationalen Außensteuergesetze erreicht. Ab den 1960er Jahren ist das Problem der internatio-
nalen Steuervermeidung und -hinterziehung als Nebeneffekt des freien Kapitalverkehrs aufge-
treten. So kam ein zweites Ziel hinzu, nämlich schädlichen internationalen Steuerwettbewerb zu 
vermeiden. Im Rahmen der OECD, die inzwischen die UNO als Nachfolger des Völkerbunds als 
das wichtigste globale Forum der Steuerkooperation abgelöst hatte, und sehr wesentlich vorange-
trieben von den USA, bemühte man sich darum, erste Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Unter 
anderem sollte der Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden verbessert werden und 
die Regierungen unilaterale Abwehrmaßnahmen in die nationalen Außensteuergesetze aufneh-
men, beispielsweise die Hinzurechnungsbesteuerung oder Regelungen zu Transferpreisen und 
Finanzierungsbeziehungen in grenzüberschreitenden Unternehmensverbünden. 

Abbildung 1

das trilemma internationaler Steuerpolitik

Nationale Souveränität

Internationaler 
Kapitalverkehr

Steuerwettbewerb
und -flucht bekämpfen
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Insgesamt war und ist man aber dem Ziel, schädlichen Steuerwettbewerb zu begrenzen, kaum 
näher gekommen. Dies beruht vor allem darauf, dass die Regierungen nicht bereit sind, das 
dritte Ziel, nämlich die Bewahrung der nationalen Steuersouveränität, aufzugeben, wie es aber 
entsprechend der Logik des Trilemmas der Fall sein müsste, wenn man sowohl an der Liberali-
sierung wie an der Vermeidung von schädlichem Wettbewerb in vollem Umfang festhalten will. 
Es lässt sich zwar erkennen, dass die steuerliche Souveränität der Staaten etwas eingeschränkt 
wurde, aber nicht im notwendigen Ausmaß. Dies wird deutlich, wenn man die Steuersouveräni-
tät in zwei Komponenten unterteilt. Zum einen in die legislative Souveränität, also das Recht, alle 
Parameter des Steuersystems, insbesondere die Steuerbemessungsgrundlagen und -sätze, poli-
tisch festzulegen. Dies ist der harte Kern der Steuersouveränität. Daneben gibt es aber auch die 
administrative Souveränität, also das Recht, die Steuergesetze anzuwenden und durchzusetzen. 
Wenn man sich die Bemühungen im Kampf gegen die Steuerflucht vor Augen führt, wird deut-
lich, dass die Staaten bisher nur im Bereich der administrativen Souveränität Einschränkungen 
zu Gunsten internationaler Steuerkooperation akzeptiert haben.

Tabelle 1 zeigt die verschiedenen Arten des Steuerwettbewerbs und mögliche kooperative staatli-
che Gegenmaßnahmen. Man kann zunächst einmal die Unternehmensbesteuerung und die Be-
steuerung von natürlichen Personen unterscheiden. Im Bereich der Unternehmensbesteuerung 
gibt es erstens einen Wettbewerb um Unternehmensstandorte und Direktinvestitionen.4 Hier 
hat man es mit „realem“ Wettbewerb zu tun. Die Staaten bemühen sich, mittels Steuersenkung 
Investitionen in die „Realwirtschaft“ anzulocken. Inwieweit dieser Wettbewerb als schädlich an-
gesehen werden kann, ist unter Ökonomen umstritten (Wilson und Wildasin 2004). Im wohl-
fahrtsökonomischen Standardmodell ist er jedoch ineffizient (Zodrow und Mieszkowski 1986). 
Wenn man diese Art von Wettbewerb begrenzen wollte, müssten die Staaten tatsächlich bereit 
sein, ihre legislative Souveränität mit anderen Staaten zu teilen beziehungsweise an eine sup-
ranationale Institution zu delegieren. Sie wären dann nicht mehr frei, über ihre Steuersysteme 
selbst zu entscheiden, sondern es käme zu einer Harmonisierung der Sätze und Bemessungs-
grundlagen zwischen allen beziehungsweise einer Gruppe von Staaten. Nur dann wäre der steu-
erliche Anreiz, eine reale Verlagerung wirtschaftlicher Aktivität vorzunehmen, eliminiert. Man 
kann dies als mit hohen Souveränitätskosten verbundene parametrische Kooperation – in diesem 
Fall sogar eine Harmonisierung – bezeichnen. Die wesentlichen Parameter der Steuersysteme 
können dann nicht mehr nach Gesichtspunkten des nationalen Vorteils gewählt werden. Es gibt 
zwar politische Forderungen, diese Art von Wettbewerb zu begrenzen, allerdings sind bisher 
keine konkreten Initiativen zur Harmonisierung von Steuersystemen gestartet worden, da die 
politische Einschätzung dieser Art von Wettbewerb zwischen Regierungen der verschiedenen 
politischen Lager divergiert.

Beim Wettbewerb um sogenannte Buchgewinne („paper profits“) handelt es sich um die Steu-
ervermeidung von MNU, wie sie in Teil 1 beschrieben wurde. Es geht hier nicht um die Verlage-
rung realer wirtschaftlicher Aktivität, sondern die Unternehmen bleiben mit ihren wesentlichen 
Produktions- und Verwaltungsstandorten in den Normalsteuerländern und verlagern lediglich 
ihre Gewinne in Niedrigsteuerländer. Im Ergebnis nutzen sie so die gute Infrastruktur in diesen 
Ländern, ohne sich in vollem Umfang an deren Finanzierung zu beteiligen. Sie verhalten sich 
als Trittbrettfahrer. Um effektiv diese Art von Steuerwettbewerb zu unterbinden, könnte man 

4 Man kann weiter unterscheiden zwischen einem Wettbewerb um diskrete Standortentscheidungen und Erweiterungsinvestitionen 
(Devereux und Griffith 2002).
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sowohl Maßnahmen aus dem Bereich der parametrischen wie auch der administrativen Koope-
ration ergreifen. Das letztere geschieht, wenn die OECD über best practice Beispiele unilateraler 
Abwehrmaßnahmen in anderen Mitgliedstaaten berichtet, die zum Beispiel strenge Dokumen-
tationspflichten für Transferpreissetzungen oder Lizenzgebühren und deren Überwachung oder 
Zinsschranken eingeführt haben. Diese Art der administrativen Kooperation mittels Diffusion 
unilateraler Maßnahmen findet statt und wird kontinuierlich ausgebaut. Allerdings sind unila-
terale Abwehrmaßnahmen in ihrer Wirkung begrenzt. Zum einen liegt dies daran, dass der Ge-
setzgeber ihnen jeweils nur einen engen Anwendungsbereich zuschreibt, um Kollateralschäden 
für die gutwilligen Steuerzahler, bei denen sonst hohe Befolgungskosten anfielen, zu minimie-
ren. In der EU setzt außerdem die Rechtsprechung des EuGH den Abwehrregelungen wegen 
der formalen Gleichbehandlung von In- und Ausländern enge Grenzen (Genschel et al. 2007). 
Man könnte das Problem aber auch grundsätzlicher angehen und eine zumindest partielle Har-
monisierung von Steuersystemen vornehmen. Das zentrale Beispiel für eine solche parametri-
sche Kooperation wäre eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage 
(GKKB), bei der die Staaten aber frei blieben, die Steuersätze zu bestimmen. Eine solche wird 
zwar immer wieder diskutiert und innerhalb der EU aktuell ein erneuter Versuch zu ihrer Ein-
führung unternommen, allerdings bisher ohne konkretes Ergebnis (Rixen und Uhl 2011).

Obwohl die normative Bewertung dieser Art des Steuerwettbewerbs weniger umstritten ist und 
sich viele Experten und Politiker gegen diese Praktiken aussprechen, sind in der Praxis bisher 
kaum erfolgreiche Maßnahmen ergriffen worden. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte sein, 
dass der Wettbewerb um Buchgewinne und der reale Steuerwettbewerb nicht unabhängig von-
einander sind. Würde man tatsächlich den Unternehmen die Möglichkeiten zum Verschieben 
von Buchgewinnen nehmen, steht zu befürchten, dass es dann zu einem realen Wettbewerb um 
Direktinvestitionen kommt (Janeba und Smart 2003). Dies wäre für die Regierungen aber aus 
wirtschaftspolitischen Gründen nachteilig, weil Investitionen und Arbeitsplätze gefährdet wer-
den könnten. Und so wird diese Art des Steuerwettbewerbs zwar symbolisch verurteilt, praktisch 
aber kaum etwas dagegen unternommen (Rixen 2011).
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Auch den Wettbewerb um Individuen kann man in einen realen und einen „virtuellen“ Wett-
bewerb unterteilen. Beim realen Steuerwettbewerb um Individuen versuchen Staaten mit steu-
erlichen Vorteilen Individuen dazu zu bewegen, ihren Wohnsitz zu verlegen. Da die Mehrheit 
der Arbeitnehmer und der Bevölkerung ihre Wohnsitzentscheidungen kaum unter steuerlichen 
Gesichtspunkten treffen, konkurrieren die Staaten hier um eine kleine Gruppe von sehr reichen 
Personen. Beispiele für solchen Wettbewerb sind die extrem niedrigen Steuern für Reiche in eini-
gen Schweizer Kantonen oder die sogenannten „non-domicile rules“ im Vereinigten Königreich 
(Dietsch 2011). Um diese Möglichkeiten zur Steuergestaltung durch reale Wohnsitzverlagerung 
zu vermeiden, müssten sich die Regierungen auf eine parametrische Steuerkooperation ver-
ständigen. Mindestens müssten alle Staaten eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, wie Sie 
in den USA gilt, einführen. Wie in Tabelle 1 vermerkt, gibt es keine entsprechenden politischen 
Initiativen.

Beim virtuellen Steuerwettbewerb um Individuen beziehungsweise deren Kapital geht es im 
Wesentlichen um (illegale) Steuerhinterziehung. Personen sind in ihrem Heimatland steuer-
pflichtig und müssten dort ihre Kapitaleinkommen versteuern, unabhängig davon, ob sie im In- 
oder Ausland angelegt sind. Allerdings bieten manche Steueroasen, wie oben beschrieben, aus-
ländischen Anbietern nicht nur den Verzicht auf eine Besteuerung an der Quelle, sondern auch 
Anonymität an und verweigern den Informationsaustausch mit den Heimatländern. So wird es 
den Anlegern ermöglicht, Steuern in ihrem Heimatland zu hinterziehen.5 Im Prinzip reicht es 
für diesen Teil des Steuerwettbewerbs aus, den Steuerparadiesen administrative Kooperation 
abzuverlangen, so dass sie den Heimatstaaten die Durchsetzung ihres Steuerrechts ermöglichen. 

Es gibt zahlreiche politische Initiativen, um die internationale Steuerhinterziehung von Privat-
personen durch eine Intensivierung der administrativen Kooperation zu verhindern. Ein wich-
tiger Grund dafür dürfte sein, dass die normative Bewertung der illegalen Steuerhinterziehung 
eindeutig negativ ist, und dass es, anders als im Unternehmensbereich, für die großen Nor-
malsteuerländer auch keine wirtschaftspolitischen Gründe dafür gibt, den Steuerhinterziehern 
entgegen zu kommen.6 Der Kampf gegen internationale Steuerhinterziehung ist jener Bereich 
der internationalen Steuerpolitik, in dem bisher am meisten erreicht wurde. Deshalb soll im 
Folgenden auf die neueren Entwicklungen in diesem Bereich eingegangen werden.

4 administrative Kooperation: automatischer informationstausch 
gegen anonymen Steuerabzug an der Quelle

Derzeit gibt es eine politische Auseinandersetzung um das beste Instrument im Kampf gegen 
internationale Steuerhinterziehung. Soll man auf automatischen Informationsaustausch, wie er 
von vielen Normalsteuerländern gefordert wird, oder einen anonymen Quellenabzug, wie er von 
den Steueroasen angeboten wird, setzen? Im Folgenden werden diese beiden Instrumente und 

5 Auch wenn man es hier auf Seiten des Steuerpflichtigen mit einer illegalen Aktivität zu tun hat, gibt es einen erheblichen Wett-
bewerb. Die Steueroasen konkurrieren um das international mobile Privatvermögen und positionieren sich in diesem Wettbewerb mit 
unterschiedlichen Spezialisierungen (Palan et al. 2010).

6 Anders sieht es natürlich für die meist sehr kleinen Steueroasen aus, deren wirtschaftlicher Erfolg sehr wesentlich an ihrem Status als 
Steueroase hängt (Hines 2005). Sie werden dementsprechend versuchen, sich der Kooperation zu verweigern.
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die wichtigsten derzeit diskutierten Maßnahmen vorgestellt und bewertet. Zu Beginn gehe ich 
auf den Informationsaustausch auf Nachfrage ein.

4.1 Informationsaustausch auf Nachfrage

Die erste Variante der administrativen Kooperation, und das ist der derzeit international ak-
zeptierte und in vielen DBA festgeschriebene internationale Standard, ist der Austausch auf 
Nachfrage. Wenn die Finanzverwaltung einen Steuerzahler der Hinterziehung von Steuern auf 
ausländische Einkünfte verdächtigt, kann sie bei der ausländischen Behörde eine Anfrage zu der 
betreffenden Person stellen. Es sind aber nur spezifische Anfragen erlaubt, der anfragende Staat 
muss einen plausiblen Anfangsverdacht präsentieren, den Namen des Steuerzahlers nennen 
und das ausländische Finanzinstitut, bei dem das Kapital angelegt ist. Traditionell war es nun so, 
dass die angefragten Staaten die Anfrage nur dann beantworten mussten, wenn sie ein eigenes 
steuerliches Interesse an dem Sachverhalt haben und keine nationalen Gesetze, wie zum Beispiel 
Bankgeheimnisse, dagegen sprechen. Mit anderen Worten, sofern ein Staat über entsprechende 
Gesetze verfügte, wie es in Steueroasen der Fall ist, war er nicht zur Beantwortung der Anfrage 
verpflichtet (OECD 2002).

Im Zuge der Finanzkrise gelang es den Normalsteuerländern, durch Druck auf die Steueroasen 
Verbesserungen zu erzielen. Im Rahmen des von der OECD bereits vor einigen Jahren einberu-
fenen „Global Forum on Transparency and Exchange of Information“ wurde ein neuer Standard 
für den Informationsaustausch entwickelt, wonach nationale Gesetze kein Hinderungsgrund 
mehr für die Beantwortung der Anfrage sein dürfen, ebenso wenig wie das Fehlen eines eige-
nen steuerlichen Interesses. Der neue Standard soll in Form von bilateralen Abkommen im-
plementiert, also entweder in DBA integriert werden, oder, wenn die betreffenden Staaten kein 
vollwertiges DBA abschließen wollen, in sogenannten „Tax Information Exchange Agreements“ 
(TIEA) (OECD 2012). Da die OECD eine graue und schwarze Liste mit nicht-kooperativen Staa-
ten veröffentlichte und ankündigte, dass nur jene Staaten, die mindestens zwölf solcher Abkom-
men geschlossen haben, von der Liste genommen werden, sind zügig mehr als 700 neue TIEA 
abgeschlossen worden.7

Auch wenn diese Entwicklung natürlich eine Verbesserung gegenüber dem Status quo darstellt, 
so ist zu bezweifeln, dass dieses Instrument Steuerhinterziehung effektiv verhindern kann. Zum 
einen ist ein großes Vorwissen der anfragenden Behörde notwendig. Sie muss nach wie vor den 
Namen des Steuerzahlers kennen und einen plausiblen Anfangsverdacht präsentieren. Gera-
de Letzteres wird aber aufgrund der bewussten Geheimhaltung in vielen Steueroasen nahezu 
unmöglich sein. Hinzu kommt, dass es sich um bilaterale Abkommen handelt, während das 
Problem meist multilateraler Natur ist. Ausgeklügelte Modelle zur Steuerinterziehung arbeiten 
häufig mit über mehrere Steueroasen verteilten Konstruktionen. Tatsächlich finden sich, wie 
Johannesen und Zucman (2012) gezeigt haben, auch kaum Ausweichreaktionen der internatio-
nalen Kapitalflüsse nach Abschluss eines TIEA. Sie entfalten also die erwünschte abschreckende 
Wirkung nicht.

7 Allerdings haben viele Steueroasen, um dieses Erfordernis zu erreichen, untereinander TIEA abgeschlossen. Es darf bezweifelt wer-
den, dass es zwischen diesen Staaten zu Anfragen kommen wird.
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4.2 Automatischer Informationsaustausch: EU-Zinsrichtlinie und FATCA

Die zweite Variante der administrativen Kooperation ist der automatische Informationsaus-
tausch, der deutlich über die Anforderungen des OECD-Standards hinausgeht. In diesem Fall 
erhält die Steuerbehörde des Quellenstaats von den Banken nicht nur Informationen über heimi-
sche Anleger, sondern auch über ausländische Anleger, die an die Wohnsitzländer weitergeleitet 
werden. Dieses Instrument gilt als das effektivste, weil damit die Anonymität der potentiellen 
Steuerhinterzieher durchbrochen und so eine maximal abschreckende Wirkung entfaltet wird. 
Außerdem erhalten die Steuerverwaltungen auch Informationen über den Vermögensbestand 
der Anleger. Dies ist wichtig, weil sie so auch weiter zurückliegende Steuerhinterziehung oder 
andere Verbrechen, mittels derer das Schwarzgeld „verdient“ wurde, zurückverfolgen können 
(Grinberg 2012). Schließlich ist ein weiterer Vorteil, dass der Steuervollzug beim Heimatstaat 
bleibt, was eine steuerliche Gleichbehandlung von nicht-ansässigen und heimischen Anlegern 
ermöglicht.

Die EU-Zinsrichtlinie, die nach jahrzehntelangen Bemühungen 2003 verabschiedet wurde und 
2005 in Kraft trat, ist das wichtigste Beispiel für einen automatischen Informationsaustausch. Es 
werden Informationen zwischen den EU-Mitgliedern und einigen Nichtmitgliedern (insbeson-
dere umliegenden Steueroasen) über die Zinseinkommen ausländischer Anleger ausgetauscht. 
Allerdings weist die Zinsrichtlinie Schwachstellen auf. Zum einen konnten einige Steueroasen 
nur dadurch zur Unterzeichnung bewegt werden, dass man ihnen anbot, statt des automati-
schen Informationstausches eine Quellenabzugsteuer einzuführen. Drei Viertel der Einnahmen 
fließen anonym, also ohne Nennung der Anleger, an die Heimatstaaten. Der Steuersatz betrug 
zunächst 15 Prozent, dann 20 Prozent und seit 2011 35 Prozent. Zweitens ist der Einkommensbe-
griff sehr eng; wie der Name schon sagt, sind nur Zinseinkommen davon abgedeckt. So können 
Steuervermeider die Richtlinie umgehen, indem sie statt in zinstragende Papiere in Aktien in-
vestieren.8 Oder sie gründen eine Stiftung, die als Unternehmen ebenfalls nicht unter die Zins-
richtlinie fällt. Empirisch zeigt sich, dass diese Umgehungsmöglichkeiten tatsächlich ausgiebig 
genutzt wurden (Rixen und Schwarz 2012). Außerdem gilt die Zinsrichtlinie im Wesentlichen 
nur EU-weit und nicht global. Sie könnte aber eine Vorbildfunktion auf dem Weg zu globalem 
automatischen Informationstausch haben.

Neben der Zinsrichtlinie gibt es seit dem Jahr 2010 eine weitere prominente Maßnahme des au-
tomatischen Informationsaustausches. Bei dem „Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)“ 
handelt es sich um ein US-amerikanisches Gesetz, wonach ausländische Banken verpflichtet 
sind, automatisch Daten über ihre US-amerikanischen Kunden an die US-Finanzbehörden zu 
liefern. Die USA haben allen nicht teilnehmenden Finanzinstituten damit gedroht, von allen 
Zahlungen, die aus den USA an diese gehen, einen Quellenabzug in Höhe von 30 Prozent vor-
zunehmen. Wegen der großen Bedeutung des US-Marktes wäre dies für die betroffenen Banken 
ein beträchtlicher Wettbewerbsnachteil.

In der Folge haben die Banken zwar Ihre Bereitschaft zur Kooperation signalisiert, allerdings ha-
ben ausländische Regierungen rechtliche Bedenken geäußert. Sie wollen nicht, dass Banken in-
nerhalb ihres Territoriums direkt an eine andere Regierung Informationen weiterleiten. Deshalb 
haben die USA Verhandlungen mit den Regierungen wichtiger Finanzstandorte aufgenommen 

8 Wenn man bestimmte hybride Instrumente verwendet, ist die Anlage genauso risikofrei wie eine Spareinlage.
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und es wurde mit Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich 
eine andere Umsetzung von FATCA vereinbart. Die Banken berichten nun an den Sitzstaat, der 
die Informationen an die US-Regierung weiterleitet. Gleichzeitig haben die USA diesen Staaten 
angeboten, ebenfalls automatisch Informationen über ausländische Steuerzahler mitzuteilen 
(Bundesministerium der Finanzen 2012). Auch mit Luxemburg und Österreich werden Ver-
handlungen geführt. Es wird erwartet, dass auch diese beiden Staaten FATCA umsetzen werden. 
Mit der Schweiz einigte man sich bereits, allerdings auf eine andere Variante. Die Meldung 
erfolgt hier entweder mit Zustimmung der Kunden automatisch oder mittels Gruppenanfragen. 
Allerdings erhalten die US-amerikanischen Finanzbehörden die Informationen direkt von den 
Schweizer Banken und nicht über die Regierung.9

Positiv zu bewerten ist, dass der Einkommensbegriff in FATCA weiter definiert ist als in der 
Zinsrichtlinie, denn er enthält auch Dividenden. Außerdem müssen Informationen über den 
Vermögensbestand mitgeteilt werden. Indem die USA als Wohnsitzstaat ihr Besteuerungsrecht 
geltend machen, wird auch sichergestellt, dass es zu einer Gleichbehandlung von heimischen 
Sparern und internationalen Anlegern kommt. Angesichts des Angebots der USA, auch selbst 
automatisch Informationen mitteilen zu wollen, besteht schließlich Hoffnung darauf, dass aus 
FATCA ein echtes multilaterales Instrument werden könnte.

4.3 Anonyme Quellenbesteuerung und Transfer in die Wohnsitzländer

Allerdings wird insbesondere von Steueroasen eine Alternative zum automatischen Informa-
tionsaustausch bevorzugt, nämlich ein Steuerabzug an der Quelle und eine Weiterleitung der 
Steuereinnahmen an den Wohnsitzstaat. Dabei soll die Anonymität der Anleger gewahrt blei-
ben. Wie schon erwähnt, sieht auch die EU-Zinsrichtlinie eine solche Ausnahmeregel für einige 
Steueroasen vor. Aktuell hat die Schweiz – das traditionell bedeutendste Steuerparadies mit dem 
höchsten Anteil ausländischen Privatvermögens (Zucman 2011) – bilaterale Abkommen mit dem 
Vereinigten Königreich und Österreich abgeschlossen, die ebenfalls einen anonymen Quellenab-
zug vorsehen. Es handelt sich um ein Modell der Schweizerischen Bankiervereinigung, das von 
der Regierung übernommen wurde (Thielemann 2012).

Auch mit Deutschland war bereits ein Abkommen ratifiziert worden, hat dann aber nicht die 
notwendige Zustimmung des deutschen Bundesrats erhalten, da die von SPD und Grünen ge-
führten Bundesländer es ablehnten. Am 12. Dezember 2012 ist es im Vermittlungsausschuss 
endgültig gescheitert. Der Vertrag sah eine nachträgliche und eine prospektive Besteuerung vor. 
Zum einen sollte es eine Einmalabgabe von 21 Prozent bis 41 Prozent des angelegten Kapitals ge-
ben, abhängig vom Anfangs- und Endbestand des Kapitals sowie der Anlagedauer. Zum anderen 
sollten die gegenwärtigen und künftigen Kapitaleinkommen in Höhe der deutschen Abgeltungs-
steuer (26,375 Prozent) belastet werden.

Nachteilig gegenüber dem automatischen Informationsaustausch ist beim Quellenabzug, dass 
die Anonymität der Anleger gewahrt bleibt und diesen keine Strafe droht. Außerdem erhalten die 
Wohnsitzstaaten keine Informationen über den Vermögensbestand. Aus den gleichen Gründen 

9 Tageswoche vom 18. Dezember 2012. www.tageswoche.ch/de/2012_50/schweiz/492482/widmer-schlumpf-informiert-luxemburg-
ueber-fatca-umsetzung.htm (zuletzt abgerufen am 19.12.2012).
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wird der Quellenabzug von den Steueroasen als das kleinere Übel präferiert.10 Darüber hinaus 
wird argumentiert, dass ein Quellenabzug weniger Bürokratiekosten verursacht, weil er leichter 
zu administrieren sei. Angesichts der komplexen Berechnung der retrospektiven Besteuerung 
des Kapitalstocks kann dies aber nicht so recht überzeugen. Und auch grundsätzlich fällt der 
Aufwand für einen automatischen Informationsaustausch im Zeitalter der digitalen Datenspei-
cherung und Kommunikation gering aus (Grinberg 2012).

4.4 Automatischer Informationsaustausch hat derzeit Oberwasser

Mit ihren bilateralen Abkommen hat die Schweiz explizit das Ziel verfolgt, den Vormarsch des 
automatischen Informationstausches zu stoppen (Schweizerische Bankiervereinigung 2012). 
Zeitgleich zu den Verhandlungen über die drei Steuerabkommen mit Großbritannien, Öster-
reich und Deutschland fanden nämlich Verhandlungen auf EU-Ebene statt mit dem Ziel, den 
anonymen Quellenabzug für Österreich und Luxemburg innerhalb der Zinsrichtlinie durch 
einen Wechsel zum automatischen Informationsaustausch zu beenden. Außerdem sollte der 
Einkommensbegriff erweitert werden und in Zukunft auch Investmentfonds, innovative Finanz-
instrumente und Stiftungen enthalten. Auch mit der Schweiz wollte die EU ein Abkommen über 
automatischen Datenaustausch schließen.

Österreich und Luxemburg blockierten aber das Verhandlungsmandat für die EU-Kommission 
mit dem Verweis auf die Schweizer bilateralen Abkommen. Und dies sogar mit gutem Recht, 
da nämlich die Zinsrichtlinie den Wechsel vom Quellenabzug zum automatischen Datentausch 
davon abhängig macht, dass dieses System auch gegenüber wesentlichen Drittstaaten verwandt 
wird. Angesichts dieser Verwerfungen in den EU-Verhandlungen ist es umso erstaunlicher, 
dass die deutsche Bundesregierung, eine der zentralen Befürworter der Zinsrichtlinie und ih-
rer Verschärfung, das Abkommen mit der Schweiz zunächst weiter vorantrieb. Die Bereitschaft 
des größten EU-Mitglieds, eine alternative Lösung zu implementieren, war eine entscheidende 
Schwächung für die Bemühungen, beim automatischen, multilateralen Informationsaustausch 
Fortschritte zu erzielen. Es schien zunächst so, als gelänge es der Schweiz (gemeinsam mit Ös-
terreich und Luxemburg), die EU zu spalten.

Tatsächlich zeigt sich nun, wie wichtig die endgültige Ablehnung des deutsch-schweizerischen 
Abkommens und der US-amerikanische Druck mittels FATCA für die Fortentwicklung des au-
tomatischen Informationsaustausches sind. Luxemburgs Finanzminister erklärte, dass es kaum 
möglich sein werde, den Europäern zu verweigern, was man den Amerikanern mit FATCA eben-
falls gewähren wolle. Man rechnet allgemein damit, dass Österreich und Luxemburg noch in der 
ersten Jahreshälfte 2013 dem automatischen Informationsaustausch in der EU-Zinsrichtlinie 
zustimmen werden und dass damit auch die Schweiz, die immerhin einen privilegierten Zugang 
zum europäischen Binnenmarkt genießt, unter massiven Druck gerät, dem automatischen In-
formationsaustausch mit der EU zuzustimmen (Höltschi 2012).

10 Tatsächlich zeigt sich empirisch, dass jene Länder, die auf anonymen Quellenabzug setzten, trotz der EU-Zinsrichtlinie keinen Kapital-
abfluss erlebten, während dies den anderen Staaten durchaus widerfuhr (Rixen und Schwarz 2012).
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5 fazit

Eine höhere Besteuerung der Reichen kann nur dann ein effektives Instrument im Kampf ge-
gen die wachsende Ungleichheit sein, wenn es zu einer Verbesserung der internationalen Steu-
erkooperation kommt. In diesem Beitrag habe ich skizziert, welche Formen von Steuerflucht, 
-vermeidung und -wettbewerb es gibt und welche Gegenmaßnahmen jeweils ergriffen werden 
könnten. Anschließend habe ich gezeigt, dass es bezüglich des Wettbewerbs um Unternehmens-
standorte und -gewinne bislang kaum erfolgreiche politische Initiativen gibt. Eine parametrische 
Kooperation, also zumindest teilweise Harmonisierung von Steuersystemen, findet nicht statt.11 
Demgegenüber hat man insbesondere im Kampf gegen die Steuerhinterziehung natürlicher Per-
sonen, zu deren effektiver Durchsetzung es lediglich einer administrativen Kooperation bedarf, 
einige Fortschritte erzielt. Gegenwärtig sieht es so aus, als könne sich der automatische Infor-
mationstausch innerhalb der EU und OECD durchsetzen. Es bleibt noch ein langer Weg bis zu 
einer gleichmäßigen Durchsetzung der Besteuerungsansprüche gegenüber dem Faktor Kapital 
und den Reichen, aber ein kleiner Anfang scheint gemacht.
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